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vom ________________ bis ________________. Die ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen
Darlegung und Anhörung erfolgte am ________________

Grevenbroich, ________________

Bürgermeister

____________________________

Der Ausschuss für Planung und Mobilität der Stadt Grevenbroich hat gemäß § 3 (2) BauGB am
________________ die Auslegung dieses Planentwurfes beschlossen.

Grevenbroich, ________________

Bürgermeister Ratsmitglied

____________________________ ____________________________

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am ________________ hat dieser Planentwurf mit Begründung
gemäß  § 3 (2) BauGB in der Zeit vom ________________ bis ________________ einschließlich,
öffentlich ausgelegen.

Grevenbroich, ________________

Bürgermeister

__________ _________________

Dieser Planentwurf ist auf Grund der vorgebrachten Anregungen gemäß § 4a (3) BauGB durch
Beschluss des Ausschusses für Planung und Mobilität der Stadt Grevenbroich vom
________________ geändert worden.

Grevenbroich, ________________

Bürgermeister Ratsmitglied

____________________________ ____________________________

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am ________________ hat dieser Planentwurf mit Begründung
gemäß § 4a (3) BauGB in der Zeit vom ________________ bis ________________ einschließlich,
erneut öffentlich ausgelegen.

Grevenbroich, ________________

Bürgermeister

____________________________

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat diesen Bebauungsplan gemäß § 86 BauO NRW  i.V. mit § 7 und §
41 GO NRW die gestalterischen Festsetzungen dieses Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.

Grevenbroich, ________________

Bürgermeister Ratsmitglied

____________________________ ____________________________

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat diesen Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB  i.V. mit § 7 und § 41
GO NRW am ________________ als Satzung beschlossen.

Grevenbroich, ________________

Bürgermeister

____________________________

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 (3) BauGB  am ________________ ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Grevenbroich, ________________

Bürgermeister

____________________________

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit
sowie die geometrische Eindeutigkeit der städtebaulichen Planung werden bescheinigt.

Grevenbroich, ________________

Öffentlich bestellter Vermessungs-Ingenieur

____________________________

Zeichenerklärung für
Bestandsangaben

Wohngebäude

Wirtschafts- und
Nebengebäude

Garage

Böschung

vorh. Geländehöhe ü.NHN

gepl. Geländehöhe ü.NHN

Flurgrenze

Flurstücksnummer

Zaun

Hecke

Mauer

112

63.07

Bauordnungsrechliche
Festsetzungen

      SD           Satteldach

      PD           Pultdach

                      Dachneigung

          Firstrichtung

                     s. textliche Festsetzungen

35°

Vorgartenzone

Zuweisung von Stellplatzflächen
zu überbaubaren Grundstücks-
flächen

Sonstige Darstellungen
(ohne Satzungscharakter)

                     Bäume, nachrichtlich

                     Verkehrsflächenaufteilung,
                        nachrichtlich

                     öffentliche Besucherstellplätze

                        Bushaltestelle

            siehe Hinweis Immissionsschutz

  H
2

Sonstige Planzeichen

                      Grenze des räumlichen
                        Geltungsbereichs des
                        Bebauungsplans

                        Abgrenzung unterschiedlicher
                        Nutzung

                        Umgrenzung von Flächen für
                        Nebenanlagen, Stellplätze,
                        Garagen und Gemeinschafts-
                        anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und
                        22 BauGB)

Zweckbestimmung:

     Ga        Garagen
     St              Stellplätze
   TGa            Tiefgarage
   GGa           Gemeinschaftsgaragen
   GSt             Gemeinschaftsstellplätze
      M             Mülltonnensammelplatz

                      private Parkfläche

                    Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

zugunsten:
                      a) der Anlieger
                      b) der Allgemeinheit
                      c) der Versorgungsträger

                        Umgrenzung der Flächen, bei deren
                        Bebauung besondere bauliche Vor-
                        kehrungen gegen äußere Einwirkungen
                        erforderlich sind
                        (§ 9 (5) Nr. 1 und (6) BauGB)

                    Umgrenzung von Flächen für
                    besondere Anlagen und Vor-
                    kehrungen zum Schutz vor
                    schädlichen Umwelteinwir-
                    kungen im Sinne des Bundes-
                    immissionsschutzgesetzes
                    (BImSchG) z.B. Lärmschutzwall

         siehe textliche Festsetzungen

                    Bauliche Maßnahmen zum
                    Schutz vor schädlichen
                    Umwelteinwirkungen im Sinne
                    des BImSchG,
                    z.B. Lärmschutzwand

    LS          Lärmschutzwall

                    Höhe Lärmschutzwall

         Isopholinie des maßgeblichen     
         Außenlärmpegel L a

Umgrenzung der Gebiete, in
                    denen bestimmte luftverun-
                    reinigende Stoffe nicht oder
                    nur beschränkt verwendet
                    werden dürfen.

                    Umgrenzung der Flächen. die
                    von der Bebauung freizuhalten
                    sind (§ 9 (1) Nr. 10 und (6)
                    BauGB)

                    Umgrenzung der von der
                    Bebauung freizuhaltenden
                    Schutzflächen (§ 9 (1) Nr. 24
                    und (6) BauGB)

        Umgrenzung der Flächen, deren
        Böden erheblich mit umweltge-
        fährdenden Stoffen belastet sind
        (§ 9 (5) und (6) BauGB)

3

priv.

Flächen für den Gemeinbedarf
(§ 9 (1) Nr. 5 BauGB)

                   Fläche für den Gemeinbedarf

Einrichtungen und Anlagen:

    Öffentliche Verwaltung

                    Schule

                    Kirchen und kirchlichen
                    Zwecken dienende
                    Gebäuden und Einrichtungen

                    Sozialen Zwecken dienende
                    Gebäude und Einrichtungen

                    Gesundheitlichen Zwecken
                    dienende Gebäude und
                    Einrichtungen

                    Kulturellen Zwecken
                    dienende Gebäude und
                    Einrichtungen

                    Sportlichen Zwecken
                    dienende Gebäude und
                    Einrichtungen

                    Post

                    Schutzbauwerk

                    Feuerwehr

                    Kindergarten

Verkehrsflächen
(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

                   Straßenverkehrsflächen

                       Verkehrsflächen besonderer
                       Zeckbestimmung

                       Straßenbegrenzungslinie

Zweckbestimmung:

                       öffentliche Parkfläche

                       Fußgängerbereich

                       Verkehrsberuhigter Bereich

                       Fuß- und Radweg

                       Notüberfahrt

                       Einfahrt

                       Einfahrtsbereich

                       Bereich ohne Ein- und
                       Ausfahrten

                       Flächen für Bahnanlagen

                       Flächen für den überörtlichen
                       Verkehr

Flächen für Versorgungs-
anlagen
(§ 9 (1) Nr. 12 und 14 BauGB)

                    Fläche für Versorgungs-
                    anlagen

Zweckbestimmung:

                    Elektrizität

                    Gas

                    Fernwärme

                    Wasser

                    Abwasser

                    Abfall

                    Ablagerung

Wasserflächen und Flächen für
die Wasserwirtschaft, den Hoch-
wasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses
(§ 9 (1) Nr. 16 BauGB)

                    Wasserflächen

                    Umgrenzung von Flächen,
                    für die Wasserwirtschaft,
                    den Hochwasserschutz und
                    die Regelung des Wasser-
                    abflusses

                    Umgrenzung der Flächen mit
                    wasserrechlichen Festsetzun-
                    gen, z.B. Wasserschutzzone I

W I

Hauptversorgungs- und Haupt-
wasserleitungen
(§ 9 (1) Nr. 13 BauGB)

                    oberirdisch

                      unterirdisch

        E            Elektrizität

        F            Fernwärme

       W            Wasser

        G            Gas

Flächen für Aufschüttungen und
Abgrabungen oder für die
Gewinnung von Bodenschätzen
(§ 9 (1) Nr. 17 BauGB)

                    Flächen für Aufschüttungen

                      Flächen für Abgrabungen oder
                      für die Gewinnung von Boden-
                      schätzen

Regelung für die Stadterhaltung
und den Denkmalschutz
(§ 9 (6) BauGB)

                  U mgrenzung von Gesamt-
                    anlagen (Ensembles), die dem
                    Denkmalschutz unterliegen

                    Einzelanlagen (unbewegliche
                    Kulturdenkmale),die dem
                    Denkmalschutz unterliegen

D

D

                   Umgrenzung von Flächen für
                   Maßnahmen zum Schutz, zur
                   Pflege und zur Entwicklung
                   von Natur und Landschaft

                   Umgrenzung von Flächen
                   zum Anpflanzen von Bäumen,
                   Sträuchern und sonstigen
                   Bepflanzungen

                   Anzupflanzende Bäume

                   anzupflanzende Sträucher

                   Umgrenzung von Flächen mit
                   Bindungen für Bepflanzungen
                   und für die Erhaltung von
                   Bäumen, Sträuchern und
                   sonstigen Bepflanzungen so-
                   wie von Gewässern

                  zu erhaltene Bäume

                   zu erhaltene Sträucher

                   Umgrenzung von Schutz-
                   gebieten und Schutzobjekten
                   im Sinne des Naturschutzes

                   Naturschutzgebiet

                   Landschaftsschutzgebiet

                   Naturdenkmal

Planungen, Nutzungsregelungen,
Maßnahmen und Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft und zur Versickerung von
Niederschlagwasser
(§ 9 (1) Nr. 14, 20 und 25 und (6) BauGB)

N

L

ND

N

Grünflächen
(§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

      Ö           öffentliche Grünfläche

      p             private Grünfläche

Zweckbestimmung:

                    Spielplatz

                    Parkanlage

                    Dauerkleingärten

                    Sportplatz

                    Zeltplatz

                    Badeplatz, Freibad

                    Friedhof

                    Verkehrsgrün

Flächen für die Landwirtschaft
und Wald
(§ 9 (1) Nr. 18 BauGB)

                    Flächen für die Land-
                    wirtschaft

                    Fläche für Wald

V

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

                       Kleinsiedlungsgebiet
                       (§ 2 BauNVO)

                       Reines Wohngebiet
                       (§ 3 BauNVO)

                       Allgemeines Wohngebiet
                       (§ 4 BauNVO)

                       Besonderes Wohngebiet
                       (§ 4a BauNVO)

                       Dorfgebiet
                       (§ 5 BauNVO)

                       Mischgebiet
                       (§ 6 BauNVO)

                       Kerngebiet
                       (§ 7 BauNVO)

                       Gewerbegebiet
                       (§ 8 BauNVO)

                       Industriegebiet
                       (§ 9 BauNVO)

                       Sondergebiete, die der Erholung
                       dienen, z.B. Wochenendhaus-
                       gebiete
                       (§ 10 BauNVO)

                       Sonstige Sondergebiete
                       (§ 11 BauNVO)

WS

MI

WR

WA

WB

MD

MK

GE

SO

GI

Woch

SO
sonst

0,4

0,6

TH

FH

TH

Bauweise, Baulinien, Bau-
grenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

  o               offene Bauweise
(§ 22 (2) BauNVO)

  g               geschlossene Bauweise
(§ 22 (3) BauNVO)

  a               abweichende Bauweise
(§ 22 (4) BauNVO)

nur Einzelhäuser zulässig
(§22 (2) BauNVO)

nur Doppelhäuser zulässig
(§22 (2) BauNVO)

nur Hausgruppen zulässig
(§22 (2) BauNVO)

nur Einzel- und Doppelhäuser
zulässig
(§22 (2) BauNVO)

nur Hausgruppen und
Doppelhäuser zulässig
(§22 (2) BauNVO)

Baulinie
(§ 23 (1) BauNVO)

Baugrenze
(§ 23 (3) BauNVO)

 E

 D

 H

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr.1 BauGB)

    Grundflächenzahl (GRZ)
     (§ 16 BauNVO)

    Geschoßflächenzahl (GFZ)
     (§ 16 BauNVO)

     Baumassenzahl (BMZ)
     (§ 21 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse:
(§ 17(4) und § 18 BauNVO)

     als Höchstgrenze

     als Mindest- und Höchstgrenze

     zwingende Höhe baulicher
     Anlagen

                     Traufhöhe (Höchstgrenze)

                     Firsthöhe (Höchstgrenze)

                     Traufhöhe zwingend

                     geplanter Straßenhöhenpunkt in m NHN

                     Oberkante der baulichen Oberkante
                     (Höchstgrenze)

      We Wohneinheiten

OK

0,4

 III

II-III

  II

ED

HD

Rechtsgrundlagen in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung

Baugesetzbuch (BauGB):
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBI. I S. 4147)
geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO):
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S.
1802) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV):
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW):
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert
durch Art. 4 KulturrechtsneuordnungG vom 1.12.2021 (GV.NRW.S. 1353).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 2018 (BauO NRW):
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Art. 3 G zur Änd. des
BerufsqualifikationsfeststellungsG NRW und zur Änd. weiterer Vorschriften vom 14.9.2021 (GV. NRW. S. 1086).

  Bebauungsplan Nr. W_57
    "Hilmar-Krüll-Straße" - Ortsteil Wevelinghoven

Gemarkung: Wevelinghoven Stand der Planunterlage:  April 2022
Flur: 13 gezeichnet: Fischer
Maßstab 1:500

Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind die entgegenstehenden Festsetzungen der für das
Plangebiet bisher gültigen Festsetzungen aufgehoben.

Übersichtskarte im Maßstab 1: 5000

Nachritliche Übernahme Werbeverbot-
zone bzw. Anbaubeschränkungszone

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. W 57 „Hilmar-Krüll-Straße“

A Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß Baugesetzbuch und Baunutzungsverordnung

1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Anlagen der Verwaltung, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

2.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 und (3) i. V. m. § 16 und § 18 BauNVO)

Höhe baulicher Anlagen gemäß § 18 BauNVO
2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind die maximalen Trauf- und Firsthöhen über Bezugspunkt festgesetzt.
2.2 Bezugspunkt für die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen ist die mittlere Höhenlage aus den in der Planzeichnung angegebenen Höhenpunkten über NHN

(Normalhöhennull) der dem jeweiligen Baugrundstück vorgelagerten Erschließungsfläche in der Grenze zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und Baugrundstück.
2.3 Doppelhäuser bilden eine Gebäudeeinheit. Bezugspunkt für die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen ist dann die mittlere Höhenlage aus den angegebenen

Höhenpunkten über NHN der den jeweiligen Baugrundstücken einer Gebäudeeinheit vorgelagerten Erschließungsfläche in der Grenze zwischen öffentlicher
Verkehrsfläche und den Baugrundstücken. Es sind immer die beiden der Grundstücksmittelachse am nächsten gelegenen Höhenpunkte für die weiteren
Berechnungen heranzuziehen. Die Höhenpunkte über NHN sind an den Schnittpunkten von Grundstücksgrenze und öffentlicher Verkehrsfläche durch Interpolation
zu ermitteln.

2.4 Die Traufhöhe (TH) bemisst sich im Schnittpunkt zwischen der Außenkante des aufsteigenden traufseitigen Mauerwerks und der Außenkante Dachhaut des
Hauptdaches.

2.5 Bei Pultdachkonstruktionen gilt als Firsthöhe (FH) der höchste Punkt des Daches im Schnittpunkt zwischen der Außenkante des aufsteigenden firstseitigen
Mauerwerks und der Außenkante Dachhaut des Hauptdaches.

2.6 Als Flachdächer bzw. flachgeneigte Dächer gelten Dächer mit einer Dachneigung kleiner oder gleich 25°; als geneigte Dächer gelten Dächer mit einer Dachneigung
größer 25°.

Höhe baulicher Anlagen gemäß § 9 (3) BauGB
2.7 Im gesamten Plangebiet sind die Oberkannten der Erdgeschossfußböden sowie überflutungsgefährdete Gebäudeöffnungen (z.B. Kellerlichtschächte, Antritte zur

Kellerhälsen, usw.) mind. 0,20 m über Bezugspunkt anzulegen. Die Festsetzung gilt neben Hauptgebäuden auch für Garagen und Carports.
Als Bezugspunkt ist jeweils die Höhenlage der fertig ausgebauten zugehörigen Erschließungsfläche in der Mitte der gemeinsamen Grenze des Baugrundstückes mit
der Verkehrsfläche maßgebend. Die Bezugshöhe ist für das jeweilige Grundstück durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten, in der Planzeichnung
eingetragenen, geplanten Höhenangaben über Normalhöhennull (NHN) zu ermitteln.
Als Bezugspunkt o.g. Anlagen innerhalb der Gemeinbedarfsfläche ist der Geländepunkt an der Grenze zum nördlichen Garagenhof maßgebend. Die Bezugshöhe
ergibt sich aus der Planzeichnung und beläuft sich auf 58,20 m über Normalhöhennull (NHN).

3.0 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 (3) BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 (3) BauNVO durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Eine Überschreitung der Baugrenzen im WA
1 und WA 2 durch unselbstständige Gebäudeteile wie zum Beispiel Balkone oder Wintergärten sind gemäß § 23 (3) Satz 2 BauNVO um bis zu 2,00 m zulässig.

4.0 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 14 BauNVO)
4.1 In den nicht überbaubaren Grundstücksgrenzen, die als "Vorgartenzone" festgesetzt sind, sind Garagen und Carports unzulässig. In den übrigen Bereichen sind

Garagen, Carports und Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern nachfolgende Festsetzungen dies nicht einschränken.
4.2 In der festgesetzten "Vorgartenzone" sind ausnahmsweise Stellplätze zulässig, wenn ein bauordnungsrechtliches Erfordernis (notwendiger Stellplatz) 

besteht.
4.3 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Garagen, Carports, Stellplätze und Mülltonnensammelplätze nur innerhalb

der dafür gemäß § 9 (1) Nr. 4 und 22 BauGB festgesetzten Flächen zulässig.
4.4 Garagen im Bauwich von Gebäuden, die an öffentliche Verkehrsflächen grenzen (Garagen stehen parallel zur Verkehrsfläche), müssen mit einem Abstand von 0,50

m zur öffentlichen Verkehrsfläche errichtet werden.
4.5 Werden Garagen mit der Zufahrtsseite zum Straßenraum angeordnet, beträgt der Mindestabstand zwischen Garagentor und Straßenbegrenzungslinie 5,50 m.
4.6 In der festgesetzten "Vorgartenzone" sind Nebenanlagen - mit Ausnahme derjenigen nach § 14 (2) BauNVO sowie Einhausungen von Abfallbehältern - unzulässig.

Sie sind ausschließlich an der, dem öffentlichen Raum abgewandten seitlichen Grundstücksgrenze zu errichten. Grenzen die Gartenbereiche rückwärtig an
öffentliche Flächen, so sind die Nebenanlagen hinter die Grundstückseinfriedung zu setzen.

5.0 Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden können,
errichtet werden dürfen (§ 9 (1) Nr.7 BauGB
Im Allgemeinen Wohngebiet WA2 dürfen nur nur Wohngebäuden errichtet werden, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten.

6.0 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)
Innerhalb der mit  A  gekennzeichneten Fläche besteht ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des Versorgungsträger. Die Leitung ist von Bäumen und
tiefwurzelnden Bepflanzungen freizuhalten. Innerhalb der mit  B  gekennzeichneten Fläche besteht ein Leitungsrecht zugunsten des Versorgungsträger.

7.0 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)
Aufgrund der flächendeckenden Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 für den Verkehrslärm sind Maßnahmen zu ergreifen:

7.1 Schallschutzmaßnahmen an Außenbauteilen
Es wird festgesetzt, dass entsprechend den dargestellten Isophonen-Linien von maßgeblichen Außenlärmpegeln (La) Schallschutzmaßnahmen an Außenbauteilen
von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen gemäß DIN 4109 (2018-01) Schallschutz im Hochbau (Ausgabe: Januar 2018) zu treffen sind.
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße (R'

w,ges) der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich unter
erücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten (KRaumart) und des maßgeblichen Außenlärmpegels (La) (R'

w,ges = La - KRaumart) und sind folgender Tabelle zu
entnehmen:

Liegt ein Außenbauteil zwischen zwei Isophonen-Linien, so ist jeweils der höhere Pegelwert anzunehmen.
Die daraus resultierenden Bauschalldämmmaße einzelner unterschiedlicher Außenbauteile oder Geschosse können unterschritten werden, wenn im
bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren durch eine schalltechnische Untersuchung niedrigere maßgebliche Außenlärmpegel nachgewiesen werden.
Sollte im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen werden, dass die tatsächliche Geräuschbelastung einer Gebäudeseite niedriger ausfällt, als dies der
maßgebliche Außenlärmpegel angibt, so kann vom festgesetzten Schalldämmmaß abgewichen und ein entsprechend niedrigeres Maß zugelassen werden.
Hinweis: Die in der Planzeichnung dargestellten Isophonen-Linien beruhen auf der freien Schallausbreitung.

7.2 Fensterunabhängige Belüftung
Für Schlafräume und Kinderzimmer, in denen zur Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) bei gekippten Fenster kein Innenraumpegel von höchstens 30 dB(A) sichergestellt
werden kann, bzw. der Beurteilungspegel außen über 45 dB(A) beträgt, sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen, die auch bei geschlossenen
Fenstern eine ausreichende Belüftung sicherstellen, falls nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise eine ausreichende Belüftung
gewährleistet werden kann.
Bei freier Schallausbreitung ist im gesamten Bereich des Bebauungsplanes zur Nachtzeit ein Beurteilungspegel außen von mehr als 45 dB(A) zu erwarten.
Sollte im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen werden, dass die tatsächliche Geräuschbelastung niedriger ausfällt, so kann von den Maßnahmen abgewichen
werden.

7.3 Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien, Terrassen, Gärten und Ähnliches)
Für Außenwohnbereiche, wie Balkone, Loggien, Terrassen, Gärten und Ahnliches, die einen Beurteilungspegel über 63 dB(A) im Tagzeitraum (06.00 bis 22.00 Uhr)
aufweisen, sind Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Durch diese Maßnahmen muss sichergestellt werden, dass der Beurteilungspegel von 63 dB(A) nicht 
überschritten wird. Hiervon ausgenommen sind Außenwohnbereiche von durchgesteckten Wohnungen, wenn zusätzlich auf der lärmabgewandten Seite ein Balkon,
eine Loggia oder eine Terrasse errichtet wird.

7.4 Höhe der Lärmschutzwand
Die Höhe der an das Baugebiet WA 1 angrenzenden festgesetzten Lärmschutzwand (LSW) ist in Meter NHN festgesetzt. Der Höhenverlauf ist aus den angegebenen
Höhenpunkten durch Interpolation zu ermitteln.

8.0 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) und Flächen zum Anpflanzung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB)

8.1 Stellplätze und Garagenzufahrten sind mit einem wasserdurchlässigen Material (wie z.B. Rasenfugenpflaster, breitfugiges Pflaster o.ä.) herzustellen.
8.2 Je Privatgrundstück ist ein kleinkroniger Laubbaum gemäß Pflanzliste A zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Pflanzliste A (nicht abschließende Vorschlagsliste)
Hochstämme, Stammumfang 16-18 cm
Acer campestre Feld - Ahorn
Acer pseudoplatanus 'Globosum' Kugel - Ahorn
Amelanchier lamarckii Kupfer - Felsenbirne
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Crataegus laevigiata Zweigriffeliger Weißdorn
Malus sylvestris Wildapfel
Prunu s avium Vogel - Kirsche
Prunus padus          Trauben - Kirsche
Robinia pseudoacacia ‚Umbracolifera 'Kugelakazie
Sorbus aria    Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche
Hochstämmige Obstbaumarten

8.3 Die öffentliche Ausgleichsfläche ist mit ausschließlich strauchartig wachsenden Gehölzen gemäß Pflanzliste B anzulegen. Die Gehölze sind dauerhaft zu erhalten
und zu pflegen. Die Anlage von unversiegelten Fußwegen sowie naturnahen Entwässerungsgräben ist zulässig.

Pflanzliste B (nicht abschließende Vorschlagsliste)
Sträucher, v. Hei. 125-150 / 2 x v. Str. 60-100
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hundsrose
Salix caprea Salweide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

8.4 Die Dachflächen von Garagen, Carports und Nebenanlagen i.S.d. § 14 (1) BauNVO mit einer Neigung von weniger als 20 Grad, sind mindestens extensiv zu
begrünen, dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Es ist eine mindestens 8 cm starke Magersubstratauflage vorzusehen. Davon ausgenommen sind die
relevanten Dachflächen, soweit sie für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen, für erforderliche haustechnische Einrichtungen (dazu zählt auch ein
Zugangsbauwerk zum Dach für Wartungszwecke), Tageslicht-Beleuchtungselemente oder für nutzbare Freiflächen (z.B. Dachterrassen) genutzt werden.

8.5 Die in der öffentlichen Grünfläche festgesetzte Lärmschutzwand (LSW) ist gemäß Pflanzliste C zu begrünen. Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten.
Pflanzliste C (nicht abschließende Vorschlagsliste)
Kletterpflanzen zur Begrünung von Einfassungen und Wänden, mit Ballen/im Container 60-100cm
Aristolochia durior Pfeifenwinde
Celastrus orbiculatus Baumwürger
Clematis  Waldrebe
Hedera helix Efeu
Humulus lupulus Wilder Hopfen
Lonicera i.S. Geißblatt i.S.
Lonicera periclymenum Waldgeißblatt
Parthenocissus quinquefolia Rankender Wein
Parthenocissus tricuspidata Selbstklimmender Wein
Rosa i.S. Kletterrosen i.S.
Vitis viniferia i.S. Trauben-Weinrebe i.S

8.6   Bepflanzung der Vorgärten (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)
Die nicht überbaubaren, in der Planzeichnung als „Vorgartenzone“ festgesetzten Flächen sind unversiegelt anzulegen und zu bepflanzen. Die Bepflanzung ist
dauerhaft zu erhalten. Bis auf den Anteil der notwendigen Erschließung (z.B. Zufahrten zu den Garagen/Carports, Zuwegungen zum Eingang) ist eine Versiegelung
der „Vorgartenzone“ sowie die flächige Gestaltung und Belegung mit Kies, Schotter o.ä. Steinmaterial unzulässig.

B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

1.0 Dachaufbauten
Dachaufbauten in Form von Dachgauben oder Zwerchgiebeln sind im gesamten Plangebiet zulässig. Die Länge einer Einzelgaube ist auf max. 1,80 Meter, die
Länge eines Zwerchgiebels auf max. 2,50 Meter beschränkt. Der Abstand zwischen den Dachaufbauten und zum seitlichen Dachrand (Ortgang) muss mind. 1,50
Meter betragen. Die Gesamtlänge aller Dachaufbauten darf 1/3 der jeweiligen Fassadenlänge nicht überschreiten. Eine zweite Reihe Dachgauben über der ersten
Reihe ist ausgeschlossen.

2.0 Äußere Gestaltung von Doppelhäusern und Hausgruppen
Doppelhäuser und Gebäude einer Hausgruppe sind jeweils bezogen auf die Merkmale Geschosszahl, Gebäudehöhe, Bebauungstiefe und -breite, oberirdisches
Brutto-Raumvolumen und weiterer Gebäudeelemente (ua. Trauf- und Firsthöhen, Dachform, Dachneigung, Dachaufbauten) aufeinander abzustimmen. Dies gilt
auch für die Gestaltung und Oberflächenstruktur der Außenwände (u.a. Fassadengestaltung, Dachfarbe).

3.0 Einfriedungen
3.1 In den als "Vorgartenzone" festgesetzten Flächen sind an der Grenze zur öffentlichen Verkehrsfläche als Einfriedung ausschließlich Hecken aus heimischen

Laubgehölzen oder Mauern bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig (siehe Pflanzliste D).
Hinweis: Als Heckenpflanzen sind Nadelgehölze, ausgenommen Eibe, und Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus und Prunus lusfianica) nicht zulässig.

Pflanzliste D (nicht abschließende Vorschlagsliste)
Heimische Laubgehölze für Schnitthecken, Höhe bis zu 80 cm, 2 x v., ohne Ballen 40-50/60cm
Berberis buxifolia nana u.a. Sauerdorn i.S.
Buxus sempervirens Buxbaum 
Ilex crenata Stechpalme i.S.
Ligustrum vulgare i.S. Gemeiner Liguster i.S.
Potentilla i.S. Fingerkraut i.S.
Taxus baccata Gemeine Eibe

3.2 Für alle weiteren Einfriedungen außerhalb der festgesetzten "Vorgartenzone" sind Hecken aus heimischen Laubgehölzen bis zu einer Höhe von 1,80 m, auch in
Verbindung mit transparenten Maschendraht- oder Stabgitterzäunen in gleicher Höhe zulässig (Pflanzliste E). Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind im
Bereich der Terrassen bis zu einer Tiefe von 4,0 Metern - gemessen aber der hinteren Gebäudekante - auch blickdichte, nicht begrünte Einfriedungen zulässig.
Hinweis: Als Heckenpflanzen sind Nadelgehölze, ausgenommen Eibe, und Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus und Prunus lusfianica) nicht zulässig.

Pflanzliste E (nicht abschließende Vorschlagsliste)
Heimische Laubgehölze für Schnitthecken, Höhe bis zu 160 cm, 2 x v. 60-100cm
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Corylus avellana Hasel
Crataegus i.S. Weißdorn i.S.
Fagus sylvatica Rotbuche
Ilex aquifolium Stechhülse
Ligustrum vulgare i.S. Gemeiner Liguster i.S.
Viburnum i.S. Schneeball i.S.

4.0 Müllsammelanlagen
In allen Baugebieten sind Standplätze für bewegliche Abfallbehälter und Müllsammelanlagen nur zulässig, wenn sie mit Sträuchern, Hecken oder anderen
egrünten Einfassungen (begrünte Holz- oder Stahlkonstruktionen) optisch von drei Seiten abgegrenzt werden (Pflanzlisten C/D/E) und von der Straßenseite aus
nicht eingesehen werden können.

C Nachrichliche Übernahmen

1.0 Anbaubestimmungen entlang der Landstraße L 361
1.1 Anbaubeschränkungszone (§ 25 StrWG NRW)

In einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der Landesstraße L 361
          -    dürfen nur solche Bauanlagen errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden, die, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der  Landes-

straße weder durch Lichteinwirkung, Dämpfe, Gase, Rauch, Geräusche, Erschütterungen und dergleichen gefährden oder beeinträchtigen.
        -   sind alle Beleuchtungsanlagen innerhalb und außerhalb von Grundstücken und Gebäuden so zu gestalten oder abzuschirmen, dass die Sicherheit und

Leichtigkeit des Verkehrs auf der Landesstraße nicht durch Blendung oder in sonstiger Weise beeinträchtigt wird.
          -    bedürfen Werbeanlagen, Firmennamen, Angaben über die Art von Anlagen oder sonstige Hinweise mit Wirkung zur Landesstraße einer straßenrechtlichen

Prüfung und Zustimmung.

1.2 Anlagen der Außenwerbung (§ 28 StrWG NRW)
In einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der Landesstraße dürfen gemäß § 28 (1) StrWG NRW Anlagen der
Außenwerbung nicht errichtet werden. Im Übrigen stehen sie den baulichen Anlagen des § 25 und § 27 StrWG NRW gleich. Sicht- und Lärmschutzwälle sowie
Wände bedürfen der Genehmigung der Straßenbauverwaltung.

D Hinweise

1.0 Lärmschutz
1.1 Passiver Lärmschutz

Bei Außenpegeln > 50 dB(A) nachts müssen gemäß VDI 2719 [21] die Fenster grundsätzlich geschlossen bleiben, um die Einhaltung der in der Richtlinie
empfohlenen Innenpegel zu gewährleisten. In diesem Fall wird eine fensterunabhängige Lüftung über geeignete schallgedämmte Lüftungselemente empfohlen. Im
Beiblatt 1 der DIN 18005 [10] wird darauf hingewiesen, dass bereits bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter
Schlaf häufig nicht mehr möglich ist. Da im vorliegenden Fall für geplante Wohngebäude im Bereich der Baufenster Beurteilungspegel nachts von > 45 dB(A)
auftreten, wird empfohlen, hier für alle eventuellen Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungselemente einzubauen. Dies trifft für alle Bereiche der
Baufenster im Plangebiet zu. Alternativ wären auch (teil)verglaste Vorbauten möglich. Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die
Stoßlüftung verwendet werden.

1.2 Lärmbelastung durch haustechnische und ortsfeste Anlagen
Werden auf einem Baugrundstück oder in einem Wohnhaus stationäre Geräte wie Luft-Wärmepumpen, Klima-, Kühl- oder Lüftungsgeräte, Mini-Blockheizkraftwerke
o.ä. Anlagen errichtet und betrieben, ist der „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ vom 28.03.2013 i.d.F. vom
24.03.2020 der Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz zu beachten. Der Leitfaden ist auf der Internetseite der Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz
https://www.lai-immissionsschutz.de veröffentlicht.

2.0 Erdbebengefährdung
Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen
(Geologischer Dienst NRW 2006) ist der Geltungsbereich der Erdbebenzone 2 und geologischen Untergrundklasse T zuzuordnen.
Bemerkung: die DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses
Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu
berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“.
Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der
jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen.

3.0 Kampfmittel
Wird im Laufe des Verfahrens ergänzt!

4.0 Bodenschutz
4.1 Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 2 des Landesbodenschutzgesetzes derjenige, der Materialien in einer Gesamtmenge von über 800 m³ je Vorhaben auf

oder in den Boden einbringt, dieses der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde unter Angabe der Lage der betroffenen Fläche, der Art und des Zwecks der
Maßnahme, des Materials sowie dessen Inhaltsstoffe und Menge, mindestens vier Wochen vor Beginn der Maßnahme anzuzeigen hat. Zudem sind in den
Bereichen, wo Areale aufgeschüttet werden sollen, die Vorgaben nach § 12 BBodSchV zu beachten. Dort werden die Anforderungen an das Auf- und Einbringen
von Materialien auf oder in den Boden geregelt. Zielsetzung ist hierbei die Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen nach § 7 des
BBodSchG.

4.2 Treten im Rahmen von Erdbauarbeiten Auffälligkeiten auf, so sind diese bei der unteren Bodenschutzbehörde des Rhein-Kreises Neuss anzuzeigen.
Auffälligkeiten können geruchliche und/oder farbliche Auffälligkeiten, die durch menschlichen Einfluss bewirkt werden, z.B. durch die Versickerung von Treibstoffen
oder Schmiermitteln oder strukturelle Veränderungen des Bodens, z.B. durch die Einlagerung von Abfällen sein.

5.0 Behandlung des Oberbodens
5.1 Auf die Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG), insbesondere § 4, wird hingewiesen. Bei der Behandlung des abzutragenden Oberbodens

gilt grundsätzlich die DIN 19731. Dabei ist besonders das Blatt 3 (Bodenabtrag, Bodenlagerung, Bodenschichteneinbau, Bodenlockerung) zu beachten.
5.2 Die Einrichtung von Baustellen und die Ablagerung von Baustoffen u.ä. haben möglichst flächensparend zu erfolgen.
5.3 Im Bereich der Kompensationsfläche ist der Boden in möglichst großem Umfang in naturnahem Zustand zu belassen (kein Abtrag, kein Befahren).
5.4 Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist

nach S 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

6.0 Einbau bodenfremder Stoffe
Vor dem Einbau bodenfremder Stoffe (z.B. RCL-Material) ist die Untere Wasserbehörde des Rhein-Kreis Neuss zu kontaktieren.

7.0 Bodenversiegelung
Nach § 1a Baugesetzbuch (BauGB) und § 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden. Dabei sind 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu beschränken.

8.0 Baugrund
Gemäß den Empfehlungen des Landesbetriebs Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen sind vor Beginn von Baumaßnahmen die Baugrundeigenschaften
objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten.

9.0 Grundwasser
Das Plangebiet ist von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Die Grundwasserabsenkungen
werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der
Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach
Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den
Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten
geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von
Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden.

10.0 Niederschlagswasser
Für die Sammlung und Speicherung der auf den Dachflächen der Gebäude anfallenden Niederschlagswasser zur Brauchwassernutzung oder zur Bewässerung
von Grünflächen wird der Einbau von Zisternen empfohlen. Die Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Regenwassernutzungsanlagen sind mit Verweis auf §
13 Absatz 4 TrinkwV dem Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss anzuzeigen.

11.0 Oberflächenwasser
Ergänzend zur Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen haben Hauseigentümer ihre baulichen Anlagen eigenverantwortlich durch geeignete Schutzmaßnahmen
vor eindringendem Oberflächenwasser zu schützen. Insbesondere sind Kellerfenster druckwasserdicht auszubilden.

12.0 Bodendenkmale
Im Plangebiet besteht eine Befunderwartung in Form von Metallobjekten, die Rückschlüsse über Kampfgeschehen liefern können (Schlacht von Wevelinghoven,
1648). Aus diesem Grund muss vor jedweder Art von Erdeingriffen im gesamten Plangebiet eine intensive Metallsondenbegehung (Blei / sonstige Buntmetalle)
durch eine archäologische Fachfirma nach Maßgabe einer Erlaubnis nach § 13 DSchG NRW durchgeführt werden, um mögliche Reste der Schlacht zu sichern und
für spätere Forschungen zu dokumentieren.

13.0 Rohölpipeline
Westlich im Plangebiet befinden sich zwei überregionale, unterirdische Rohölpipelines (L7 Venlo–Wesel und L8 Venlo–Wesseling). Die Fernleitungen haben einen
Schutzstreifen von 10m Breite, für dessen Bereich ein grundsätzliches Bau- und Einwirkungsverbot besteht. Die Richtlinie zum Befördern gefährdender
Flüssigkeiten TRFL (Technische Regel für Rohrfernleitungsanlagen), ist zu beachten. Die Leitungstrasse muss von Bäumen und tiefwürzelenden Pflanzen
freigehalten werden, um Isolationsschäden zu vermeiden. Das Befahren des Schutzstreifens mit Baufahrzeugen außerhalb befestigter Flächen ist nur mit
besonderen Sicherheitsvorkehrungen möglich, welche in Abstimmung mit der Rotterdam-Rijn-Pijpleiding (RRP) zu treffen sind. Vor Detailplanungen ist über die zu
treffenden Maßnahmen vorab mit der RRP Kontakt aufzunehmen. Bei Arbeiten im Schutzstreifen sind die Bestimmungen der Schutzanweisung „Sicheres Arbeiten
im RRP-Leitungsstreifen. Bedingungen für Erdbau und Bauarbeiten und alle sonstigen Aktivitäten im Schutzstreifenbereich der Rohre mit gefährlichem Inhalt
betrieben durch N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij. (RRP)“ zu beachten und dürfen nur nach Rücksprache und im Einverständnis mit RRP mittels einer
Arbeitsgenehmigung durchgeführt werden. Zur Beantragung der Arbeitsgenehmigung ist ein BIL BAU-meldung erforderlich. Die Betriebssicherheit der Anlagen
muss während der Maßnahmen jederzeit gewährleistet sein.

14.0 Beleuchtung im öffentlichen Straßenraum
Bei der Konzeption von Beleuchtungen im öffentlichen Straßenraum ist darauf zu achten, dass nur Leuchtkörper verwendet werden, die sich nicht negativ auf die
Insektenfauna auswirken. Als Leuchtmittel sollen nur UV-arme bzw. UV-freie Lampen mit insektenfreundlichem Lichtspektrum (Natriumdampf-Hochdruck bzw.
Natriumdampf-Niederdruck Lampen oder DSX 2-System Lampen) verwendet werden.

15.0 Artenschutz
Zur Vermeidung von Schädigungs- und Störungsverboten des § 44 (1) BNatSchG sind Rodungen und Baufeldfreimachungen im Zuge der Errichtung von
Erschließungsanlagen, von baulichen Anlagen und von sonstigen Vorhaben nur außerhalb der Brutzeit durchzuführen, also nicht zwischen 01. März und 30.
September. Ist dies nicht mit dem Bauablauf vereinbar, ist über eine baubiologische Begleitung sicherzustellen, dass keine aktuell genutzten Brutstätten im
betroffenen Bereich vorkommen.
Sollten im Rahmen einer ggf. notwendigen baubiologischen Begleitung Brut- oder Aufzuchtaktivitäten von Vögeln angetroffen werden, ist die betroffene
Fortpflanzungsstätte solange zu schützen, bis die Küken selbstständig sind bzw. (bei Nestflüchtern) den Bereich unter Obhut der Eltern verlassen können. 
Werden wider Erwarten einzelne Fledermäuse angetroffen, sind diese zu sichern und anderorts wieder freizusetzen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Tiere in
Wochenstuben oder Winterquartieren angetroffen werden (die Kartierungen haben keine entsprechenden Hinweise ergeben), ist die weitere Vorgehensweise mit
der Naturschutzbehörde abzustimmen.

16.0  Richtfunkstrahl
Den Geltungsbereich des Bebauungsplans queren mehrere Richtfunkstrahle mit beidseitigen horizontalen Schutzstreifen von 30 m. Die Funkstrahle sind im
bebauungsplan dargestellt. Innerhalb der Schutzstreifen sind baulichen Anlagen mit einer Höhe von über 68,80 m ü. NHN und/oder den Richtfunkstrahl negativ
beeinflussende Anlagen auszuschließen.

17.0 DIN-Vorschriften und sonstige untergesetzliche Normen
Die für die Festsetzungen oder Darstellungen dieses Bauleitplans relevanten DIN-Vorschriften und Gutachten können bei der Stadtverwaltung Grevenbroich im
Fachbereich Stadtplanung/Bauordnung zu den Öffnungszeiten eingesehen werden.
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